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Die Einwohnergemeinde Erlinsbach SO erlasst, gestutzt auf: 

§ 56 des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992 (GG; BGS 131.1) sowie 
§ 147 und § 150 des Gesetzes uber Wasser, Boden und Abfall vom 4. Marz 2009 

(GWBA; BGS 712.15) 

nachstehendes Reglement: 

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§1 Zweck 

1 Dieses Reglement regelt die kommunale Abfallwirtschaft in der Gemeinde Erlins­
bach SO. Es bezweckt eine geordnete und umweltgerechte Abfallbewirtschaftung so­
wie einen sparsamen Umgang mit Ressourcen, respektive primar eine Vermeidung 
von Abfallen. 

§2 Geltungsbereich 

1 Das Reglement richtet sich an alle Personen, die Abfalle verursachen oder inne-
haben. 

2 Samtliche auf dem Gemeindegebiet anfallenden Siedlungsabfalle sind nach den 
Vorschriften dieses Reglements einer Wiederverwendung, Verwertung oder Behand-
lung zuzufuhren. 

3 Alle tibrigen Abfalle, insbesondere betriebsspezifische Abfalle, Sonderabfalle und 
kontrollpflichtige Abfalle aus Unternehmen, mussen vom Inhaber direkt nach Mass-
gabe der eidgenossischen und kantonalen Gesetzgebung entsorgt werden. 

4 Hol-Sammlungen und Sammelstellen stehen ausschliesslich der Gemeindebevol-
kerung zur Verfiigung. 
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§3 Begriffe 

1 Siedlungsabfalle sind aus Haushalten stammende Abfalle sowie Abfalle aus Unter-
nehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, deren Zusammensetzung betreffend In-
haltsstoffe und Mengenverhaltnisse mit Abfallen aus Haushalten vergleichbar sind. 

2 Als Unternehmen gelten eine rechtliche Einheit mit einer eigenen Unternehmens-
Identifikationsnummer (UID) oder solche in einem Konzern zusammengeschlossenen 
Einheiten mit einem gemeinsamen organisierten Abfallentsorgungssystem. 

3 Siedlungsabfalle bestehen aus Kehricht (brennbare, nicht verwertbare Abfalle), 
Sperrgut (Kehricht, der wegen seiner Abmessungen oder seines Gewichts nicht in zu-
lassige Gebinde passt), Grunabfalle (biogene Abfalle, die vergart oder kompostiert 
werden konnen wie Kuchen- und Gartenabfalle usw.), Separatabfalle (Abfalle, die 
durch Separatabfuhr, Spezialsammlung, Sammelstelle und Handel separat gesam-
melt werden [Papier, Karton, Glas, Metalle, Textilien und Schuhe usw.]) sowie Son­
derabfalle aus Haushaltungen und Kleingewerbe. 

4 Sonderabfalle aus Haushaltungen sind Sonderabfalle, die in Privathaushaltungen 
anfallen und ausschliesslich aus Privatgebrauch und nicht aus gewerblicher Tatigkeit 
entstehen. 

5 Sonderabfalle aus Kleingewerbe sind nicht betriebsspezifische Sonderabfalle bis zu 
20 kg pro Anlieferung aus Unternehmen mit weniger als 10 Vollzeitstellen. 

6 Sonderabfalle und andere kontrollpflichtige Abfalle sind Abfalle, deren umweltver-
tragliche Entsorgung auf Grund ihrer Zusammensetzung einer speziellen Behandlung 
zugefuhrt werden mussen. 

§4 Grundsatze 

1 Die Bevolkerung und die Verantwortlichen in den Unternehmen haben beim Kauf 
und Gebrauch von Gutern darauf zu achten, dass moglichst keine oder wenig Abfalle 
entstehen und problematische Stoffe vermieden werden. 

2 Verwertbare Anteile von Abfallen sind nach Arten getrennt zu sammeln und den 
entsprechenden Entsorgungswegen zuzufuhren. 

3 Die Gemeinde sorgt dafur, dass verwertbare Anteile von Siedlungsabfallen wie 
Glas, Papier, Karton, Metalle, Grunabfalle, Textilien und Schuhe sowie Altol aus 
Haushaltungen so weit wie moglich getrennt gesammelt und stofflich verwertet wer­
den. 

4 Abfalle durfen in keiner Form, weder zerkleinert noch verdunnt, in die Kanalisation 
geleitet werden. Es gilt ein Einleitungsverbot. 
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5 Sonderabfalle aus Haushaltungen und Kleingewerbe sind den Verkaufsstellen zu-
riickzugeben, die Produkte dieser Art im Sortiment fiihren oder der kommunalen Spe-
zialsammlung abzugeben, wenn dies nicht moglich ist, sind sie den offentlichen Sam-
meldiensten zu ubergeben. Grossere Mengen an Sonderabfallen (z.B. aus Wohnungs-
oder Hausraumungen) sind gegen Bezahlung direkt bei einem bewilligten Entsor-
gungsbetrieb abzugeben. 

6 Die Gemeinde fiihrt Sammlungen fur Sonderabfalle aus Haushaltungen und Klein-
gewerben durch. 

§5 Information 

1 Die Gemeinde informiert die Bevolkerung und die Verantwortlichen in den Unter-
nehmen iiber die Moglichkeiten, beim Kauf und Gebrauch von Giitern, Abfalle zu ver-
meiden und iiber die Moglichkeiten zur Verwertung von Abfallen sowie iiber deren 
umweltgerechte Behandlung. Zudem informiert sie iiber Massnahmen, mit denen 
vermieden werden kann, dass kleine Mengen von Abfallen weggeworfen oder liegen-
gelassen werden. Die Gemeinde nimmt ihre Vorbildfunktion wahr und beachtet diese 
Empfehlungen selbst. 

2 Die Gemeinde verteilt jeweils auf Jahresbeginn an alle Haushalte und Unterneh-
men einen Entsorgungskalender, in dem insbesondere die Sammeldaten, Standorte 
und Angebote der kommunalen Separatsammelstellen sowie die Abgabemoglichkei-
ten fiir weitere Abfalle sowie fur Sonderabfalle aufgefiihrt sind. 

3 Die Gemeinde fiihrt eine Abfallstatistik. Diese gibt iiber Art und Menge der Abfalle 
sowie iiber die Kosten der Abfallbewirtschaftung Auskunft. 

4 Die Gemeinde kann sich an den Kosten von Massnahmen und an besonderen Ak-
tivitaten fiir eine ressourcen- und umweltschonende Abfallbewirtschaftung beteiligen. 

§6 Vollzug (Zustandigkeiten) 

1 Die Abfallbewirtschaftung steht unter Aufsicht und Leitung des Gemeinderates. Die­
ser ist, soweit nichts anderes bestimmt wird, fiir die Organisation und Uberwachung 
der Abfalldienste sowie den Vollzug dieses Reglements zustandig. 

2 Der Gemeinderat ist befugt, Herkunft, Menge, Art und Behandlung der Abfalle aus 
Haushaltungen und Betrieben zu kontrollieren. Falls notig, konnen Sacke und Behal-
ter geoffnet werden. 

3 Der Gemeinderat kann zur Erfiillung einzelner Aufgaben aussenstehende Fach-
leute beiziehen. Es kann mit anderen Gemeinden oder mit einem Verband zusam-
mengearbeitet werden und die Ausfiihrung ihrer Aufgaben ganz oder teilweise Priva-
ten, einer Kommission, einem Verband oder einer anderen Korperschaft iibertragen. 
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Sie koordiniert nach Moglichkeit ihre Tatigkeit und Gebuhrenstruktur mit den Nach-
bargemeinden. 

4 Der Gemeinderat kann im gegenseitigen Einverstandnis Entsorgungsaufgaberi bei 
Unternehmen mit 250 oder mehr Vollzeitstellen als privatwirtschaftlicher Anbieter 
iibemehmen. 

§7 Beniitzungspflicht 

1 Siedlungsabfalle mussen dem Sammeldienst beziehungsweise den dafur bezeich-
neten Sammelstellen ubergeben werden. Davon ausgenommen ist: 
• Abfall, der fur die Wiederverwendung, Verwertung oder Entsorgung dem Hersteller 

oder dem Handel zuruckgegeben werden muss (z.B. ausgediente Elektro- und 
Elektronikgerate). 

• Privates Kompostieren von Grunabfallen, sofern es ohne Gefahrdung von Gewas-
sern oder Beeintrachtigung der Nachbam erfolgt. 

2 Der Gemeinderat kann Unternehmen fur die Behandlung von Siedlungsabfallen 
die direkte Anlieferung an eine Kehrichtentsorgungsanlage oder Zufiihrung zu einer 
Verwertung nach Absprache mit den dort zustandigen Stellen gestatten oder bei 
grosseren Abfallmengen vorschreiben. 

3 Der Gemeinderat kann anordnen, dass Siedlungsabfalle aus Wohnungen und ih-
rer Umgebung, welche aus hygienischen Grunden entfernt werden mussen (Keh-
richt, inklusive Sperrgut), sofort entsorgt werden. 

§8 Mechanische Abfallbearbeitung 

Das Zerkleinern oder Pressen von Abfallen, insbesondere von Kehricht, ist untersagt, 
wenn damit die zugelassenen Gebindeformen erheblich schwerer werden, respektive 
die von der Gemeinde definierten maximalen Gewichte und Abmessungen uber-
schritten werden. 

§9 Ablagerungsverbot 

Das Wegwerfen, Ablagern oder Zurucklassen von Abfallen im Freien auf offentlichem 
und privatem Grund (z.B. Flur, Wald, Gewasser, Anlagen, Strassen oder Platzen) ist 
verboten. 
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§10 Offentliche Abfallkorbe 

1 Der Gemeinderat sorgt fur die Aufstellung und regelmassige Leerung von Abfall-
korben an stark besuchten Orten wie Platzen, Aussichtspunkten und in Erholungsge-
bieten. 

2 Die Abfallkorbe dienen der Aufnahme von Kleinabfallen (Kehricht), die unterwegs 
anfallen. Sie durfen nicht fur die Abgabe von grosseren Mengen an Siedlungsabfal-
len aus Haushaltungen Oder sperrigen Gegenstanden benutzt werden. 

§11 Kompostieren 

1 Die Gemeinde sorgt dafur, dass die kompostierbaren Abfalle, welche nicht im Gar­
ten, Hof oder Quartier verwertet werden konnen, so weit wie moglich, getrennt ge-
sammelt und verwertet werden. 

§12 Verbrennen 

1 Abfalle durfen nur in speziell dafur bewilligten Anlagen verbrannt werden. 

2 In handbeschickten Feuerungen (Herdfeuerungen, Cheminee usw.) darf nur natur-
belassenes oder unbehandeltes Holz verbrannt werden. 

3 Im Freien sowie in Hausfeuerungsanlagen durfen keine Abfalle verbrannt werden. 
Ausgenommen ist das Verbrennen naturlicher Wald-, Feld- und Gartenabfalle, wenn 
dadurch keine ubermassigen Immissionen entstehen. 
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II HOL- SAMMLUNGEN 

a) Gemeinsame Bestimmungen 

§13 Organisation 

1 Die Gemeinde bietet fur Kehricht, Grunabfalle usw. regelmassige Hol-Sammlun-
gen an. Der Gemeinderat beschliesst die zulassigen Gebindeformen wie beispiels-
weise spezielle Abfallsacke, Sacke mit Gebiihrenmarken, Abfall-Container etc. fur 
die Abfuhr und publiziert diese im Entsorgungskalender. 

2 Sie kann auch fur weitere Abfalle Spezial-Sammlungen anbieten (z.B. fur Papier, 
Metalle, Textilien und Schuhe, Sperrgut usw.). 

3 Die regelmassigen Sammlungen stehen ausschliesslich und nur der Gemeindebe-
volkerung und den in der Gemeinde ansassigen und zur Benutzung berechtigten Un-
ternehmen zurVerfugung. 

4 Es ist untersagt, aus den abgestellten Gebindeformen Siedlungsabfalle zu entneh-
men. 

5 Es ist untersagt, Abfalle die nicht gesammelt werden, abzustellen. 

§14 Bediente Strassen 

1 Hol-Sammlungen werden grundsatzlich auf alien offentlichen Strassen und Plat-
zen durchgefuhrt. 

2 Der Gemeinderat kann offentliche Strassen, Platze und Liegenschaften bestim-
men, welche nicht befahren werden. 

§15 Abfuhrdaten 

Die Abfuhrdaten (Haufigkeit, Wochentage und Routen) werden vom Gemeinderat 
festgelegt und den Haushaltungen und Unternehmen im Entsorgungskalender mitge-
teilt. 

§16 Bereitstellung 

1 Das Abfuhrgut ist gut sicht- und greifbar bereitzustellen, so dass Verkehrsbehinde-
rungen und Verletzungsgefahren vermieden werden. 

2 Fur Abfall-Container und bei einer grosseren Anzahl von Kehrichtsacken kann der 
Gemeinderat einen speziellen Abstellort bestimmen. Dasselbe gilt fur abgelegene 
oder schwer zugangliche Liegenschaften oder Ortsteile. 
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3 Sind die zugelassenen Gebindeformen defekt, nicht weisungsgemass bereitge-
stellt oder ist der Zugang zu Ihnen behindert, kann die Ubernahme verweigert wer-
den. 

4 Die abzufuhrenden Siedlungsabfalle durfen erst am Abfuhrtag bereitgestellt wer-
den. 

b) Kehricht- und Sperrgutsammlung 

§17 Umfang 

1 Der Kehrichtsammlung sind folgende brennbaren Abfalle zu ubergeben: 
a) Kehricht inkl. Sperrgut; 
b) dem Kehricht entsprechende Abfalle aus Unternehmen mit weniger als 250 

Vollzeitstellen. 

2 Von der Kehrichtabfuhr ausgenommen sind: 
• Abfalle, fur welche Separatsammlungen bestehen; 
• ausgediente Gegenstande und Gerate, welche dem Handel zuruckgegeben wer-

den mussen; 
• Abfalle aus Unternehmen, soweit sie nicht als Siedlungsabfalle gelten (vgl. §3); 

Verboten sind: 
• explosive und andere gefahrliche Abfalle, welche das Abfuhrpersonal gefahrden 

und in den Behandlungsanlagen Schaden oder weitergehende Umweltbelastun-
gen bewirken konnten; 

• Sonderabfalle [S] und andere kontrollpflichtige Abfalle [ak]. 

§18 Bereitstellungsart 

1 Die Abfalle sind in den offiziell zugelassenen Gebindeformen der Gemeinde bereit-
zustellen. Die maximalen Abmessungen und Gewichte werden vom Gemeinderat 
festgelegt und sind dem Entsorgungskalender der Gemeinde zu entnehmen. 

2 Sperrgut ist in fest verschnurten Bundeln oder Schachteln, versehen mit einer Ge-
biihrenmarke, mit dem Kehricht zusammen bereitzustellen. Die maximalen Abmes­
sungen und Gewichte sind dem Abfallkalender zu entnehmen. 

3 Bei Gebauden oder zusammengehorenden Gebaudegruppen mit mehr als 6 Woh-
nungen konnen von der Gemeinde Abfall-Container verlangt werden. Die Abfalle sind 
in offiziellen Kehrichtsacken der Gemeinde abzupacken und in den Abfall-Containern 
zu deponieren. 

4 Fur die Bereitstellung in Normcontainern im Unter- und/oder Halbunterflursystem 
in Mehr- oder Einfamilienhausern sowie Unternehmen, sind die technischen Spezifi-
kationen (Aufnahme- und Entleerungssystem) bei der Gemeinde nachzufragen. 
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5 Grossere Abfallmengen aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen, de-
ren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe und Mengenverhaltnisse mit Abfallen 
aus Haushalten vergleichbar sind, konnen in offiziell zugelassenen Abfall-Containern 
versehen mit einer Marke bereitgestellt werden. 

6 Bei grosseren Uberbauungen Oder Firmen, kann der Gemeinderat anstelle der 
Gebiihrenerhebung uber Kehrichtsacke und Containermarken eine Verrechnung 
spezieller Behaltnisse (Tiefensammelsysteme, Presscontainer etc.) nach Gewicht 
dergeleerten Mengen bewilligen. Dabei istdurch den Gesuchsteller/ Betreibersi-
cherzustellen, dass die Mengen verursachergerecht auf die einzelnen Nutzer aufge-
teilt werden. 

7 Presswurfel sind nicht zugelassen. 

c) Grungutsammlung 

§19 Umfang 

1 Zur Grungutverwertung geeignete Abfalle sind, soweit sie nicht am Ort ihres Entste-
hens kompostiert werden, der Griinabfuhr mitzugeben. 

2 Zugelassene Abfalle werden vom Gemeinderat festgelegt und sind dem Entsor-
gungskalender der Gemeinde zu entnehmen. 

§20 Bereitstellungsart 

1 Die Abfalle sind in den offiziell zugelassenen Gebindeformen der Gemeinde be-
reitzustellen. Die maximalen Abmessungen, Gewichte und Gebindeformen werden 
vom Gemeinderat festgelegt und sind dem Entsorgungskalender der Gemeinde zu 
entnehmen. 

2 Die zugelassenen Gebindeformen (Astbundel, Behalter oder Grungut-Container) 
miissen mit den entsprechenden Gebuhrenmarken versehen sein. 

3 Fur die Bereitstellung in Normcontainern im Unter- und/oder Halbunterflursystem 
in Mehr- oder Einfamilienhausern sowie Gewerbebetrieben, sind die technischen 
Spezifikationen (Aufnahme- und Entleerungssystem) bei der Gemeinde nachzufra-
gen. 

4 Die Gemeinde kann einen Hackseldienst fur Astmaterial anbieten. 
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d) Weitere Separatsammlungen 

§21 Umfang 

Nach Bedarf werden fur Metalle, Papier, Karton, Textilien und Schuhe usw. Spezial-
sammlungen durchgefuhrt. Die Regelung obliegt dem Gemeinderat. 

Ill SAMMELSTELLEN 

a) Kommunale Sammelstellen 

§22 Angebot 

1 Die Gemeinde bietet fur verschiedene Abfalle (wie Glas, Papier, Karton, Metalle 
und Weiteres) definierte Sammelstellen an. Das Angebot wird vom Gemeinderat fest-
gelegt. Er informiert daruber im Entsorgungskalender der Gemeinde. 

2 Der Gemeinderat kann nach den neuesten okologischen und okonomischen Er-
kenntnissen das Angebot bei den Sammelstellen erganzen oder reduzieren. 

§23 Betrieb 

1 Der Unterhalt der Sammelstellen obliegt dem Gemeinderat. 

2 Die Offnungs- und Benutzungszeiten werden vom Gemeinderat verbindlich festge-
legt und im Entsorgungskalender bekanntgegeben. 

3 Die Abfalle sind entsprechend den Angaben bei der Sammelstelle abzugeben. 

§24 Sonderabfalle 

1 Sonderabfalle aus Haushaltungen und Kleingewerbe sind den Verkaufsstellen zu-
riickzugeben, die Produkte dieser Art im Sortiment fuhren oder der kommunalen Spe-
zialsammlung abzugeben, wenn dies nicht moglich ist, sind sie den offentlichen Sam-
meldiensten ubergeben. Grossere Mengen an Sonderabfallen (z.B. aus Wohnungs-
oder Hausraumungen) sind gegen Bezahlung direkt bei einem bewilligten Entsor-
gungsbetrieb abzugeben. 

2 Sonderabfalle aus Unternehmen mussen an einen bewilligten Entsorgungsbetrieb 
weitergeleitet werden. 
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IV FINANZIERUNG 

§25 Verursacherprinzip und kostendeckende Gebiihren 

1 Die Finanzierung der gesamten Abfallbewirtschaftung erfolgt kostendeckend nach 
dem Verursacherprinzip. Die Eirmahmen decken die Kosten fur Bau, Betrieb, Unter-
halt, Verzinsung und Abschreibung der gemeindeeigenen Abfallanlagen (z.B. Sam-
melstellen), Abgabe auf Abfallen gemass dem Gesetz liber Wasser, Boden und Abfall 
(GWBA; BGS 712.15) sowie die ubrigen Kosten der Abfallbewirtschaftung (z.B. Trans­
port, Entsorgung, Information, Eigenleistungen). 

2 Samtliche Kosten fur die Bereitstellung der Abfalle wie etwa die Anschaffung von 
Abfall-Containern, offiziell zugelassenen Abfallsacken usw. sind von den Benutzern 
zu tragen. Samtliche Kosten fur besondere Arten der Abfallentsorgung wie eigene 
Kompostierung, Direktlieferungen in Entsorgungsanlagen usw. tragen die Abfallver-
ursacher. 

§26 Gebiihren 

1 Die kommunalen Sammelstrukturen (Sammlungen, Sammelstellen, Infrastruktu-
ren, Informationen etc.) und die Separatsammlungen werden durch die Gebiihrensa-
cke- und Gebuhrenmarken finanziert. Es gibt keine Grundgebuhr. 

2 Die BenLitzung von Kehricht-, Griin- und Sperrgutabfuhr ist gebuhrenpflichtig. Fur 
Spezialabfuhren und die Abgabe von bestimmten Abfallen bei Sammelstellen konnen 
Gebuhren verlangt werden. 

3 Der Gemeinderat ist ermachtigt, die Gebuhren den veranderten Abfallbewirtschaf-
tungskosten so anzupassen, dass die Eigenwirtschaftlichkeit des Betriebes gewahr-
leistet ist. 

§27 Bemessungsgrundlage 

1 Bei der Kehrichtabfuhr werden die Gebuhren pro Sack oder Abfall-Container, bei 
der Griinabfuhr pro Gebinde/Bundel und bei der Sperrgutabfuhr pro Stuck erhoben. 

2 Die Ansatze ergeben sich aus dem Gebuhrentarif im Anhang zu diesem Regle-
ment. 

§28 Gebiihrenbezug 

1 Der Gebiihrenbezug erfolgt mittels Spezialsacken, Marken, Bander und Container-
plomben. 
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2 Die benotigten Legitimationen konnen bei den von der Gemeinde bezeichneten 
Verkaufsstellen bezogen werden. Einzig die Jahresvignetten fur die Gruncontainer 
und Bundelmarken sind auf der Gemeindeverwaltung zu beziehen. 

§29 Abfallrechnung 

Die Gemeinde fuhrt den Bereich der Abfallbewirtschaftung als Eigenwirtschaftsbetrieb 
nach den Vorschriften uber den Finanzhaushalt der Gemeinden. In der Abfallrechnung 
sind alle Aufwendungen und Einkunfte fur die Sammlung, den Transport, die Wieder-
verwertung und die Beseitigung der Abfalle zu verbuchen. 

V SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§30 Rechtsschutz 

Der Weiterzug von Entscheiden des Gemeinderates an das Bau- und Justizdeparte-
ment richtet sich nach dem Gesetz uber den Rechtsschutz in Verwaltungssachen. 
Uber Beschwerden gegen Abfallgebuhren urteilt die kantonale Schatzungskommis-
sion. 

§31 Vollstreckung 

Fur die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegeset-
zes. 

§32 Strafbestimmungen 

1 Wer in nicht mehr vernachlassigbarer Weise gegen die Pflicht zur Benutzung der 
vorgesehenen offentlichen Entsorgungswege, zur Separatsammlung, gegen das Ab-
brandverbot, das Vermischungsverbot oder gegen andere Pflichten gemass diesem 
Reglement verstdsst, wird durch den Friedensrichter mit einer Busse bis zu Fr. 300.-
bestraft. 

2 Vorbehalten bleibt die Anwendung kantonaler und eidgenossischer Strafbestim­
mungen, insbesondere des USG und des GWBA. 

§33 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch das Bau- und Justizdeparte-
ment in Kraft 
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Vom Gemeinderat der Gemeinde Erlinsbach SO beschlossen am: 8. Marz 2022 

Von der Gemeindeversammlung beschlossen am: 20. Juni 2022 

Gemeinde Erlinsbach SO 

\MVAW 
Die Gemeindeprasidentin er Verwaltungsleiter 

Genehmigungsvermerke Kanton Solothurn: ZI.JZ20Z2 
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Anhang I 

 

GEBÜHRENTARIF für volumenabhängige Abrechnung 

1. Hol-Sammlungen und Häckseldienst Gebührenrahmen pro Einheit 

1.1 Kehrichtsammlung 

a) Säcke, Marken 

 17 Liter Fr. 0.80 - 1.10 

 35 Liter Fr. 1.50 - 2.20 

 60 Liter Fr. 2.80 - 3.80 

 110 Liter Fr. 5.00 - 6.50 

b) Containermarken für eine Leerung 

 770 / 800 Liter Fr. 40.00 - 55.00 

1.2 Sperrsammlung 

Sperrgutmarke Fr. 5.30 - 6.50 

1.3 Grüngutsammlung 

a)  Astbündel Fr. 6.60 - 7.30 

b)  Gebindemarken für regelmässige Leerungen (Jahresvignette) 

 bis 40 Liter Fr. 38.00 - 55.00 

 120/ 140 Liter Fr. 135.00 - 160.00 

 240 Liter Fr. 240.00 - 280.00 

 360 Liter Fr. 350.00 - 400.00 

 660 Liter Fr. 650.00 - 710.00 

 770 / 800 Liter Fr. 770.00 - 810.00 

1.4 Häckseldienst 

20 Minuten Fr. 25.00 - 35.00 
Jede weitere angebrochene Viertelstunde Fr. 25.00 - 35.00 

 

 

 
Versionsänderungen: GR 11.11.2025 


